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Der oben genannte Gesetzentwurf Drucksache 15/2056 (neu) - 2. Fassung - ist dem 
Wirtschaftsausschuss durch Plenarbeschluss am 10. Oktober 2002 zur Beratung ü-
berwiesen worden. 

Der Wirtschaftsausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf in mehreren Sitzungen 
und einer Anhörung befasst. Zur abschließenden Beratung der Vorlage im Wirt-
schaftsausschuss legten die Fraktionen von SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und die Abgeordneten des SSW einen interfraktionell erarbeiteten Ände-
rungsantrag vor. 

Einstimmig empfiehlt der Wirtschaftsausschuss dem Plenum des Landtages, den 
Gesetzentwurf in nachstehender Fassung anzunehmen. 

 

 

 
 
Roswitha Strauß 
Vorsitzende 
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Gesetz zur Förderung des Mittelstandes 
(Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz MFG) 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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Abschnitt I 
Ziele und Grundsätze der Förderung 

§ 1 
Ziel 

(1) Die Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen, der Selbständigen und der 
Freien Berufe ist und bleibt der Schwerpunkt für die Schaffung von wirtschaftsfreundlichen 
Rahmenbedingungen durch das Land, wozu auch die Verbände, Kammern und Gewerk-
schaften und nicht zuletzt die Akteure selbst beitragen.   

(2) Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollen mittelstandsgerecht gestaltet wer-
den. Hierzu zählen als ständige Aufgaben auch:  

1. die Prüfung der Mittelstandsverträglichkeit von Vorschriften, 

2. die Vermeidung, erforderlichenfalls der Abbau von Vorschriften, die Investitionen und 
Innovationen hemmen, 

3. die kontinuierliche Überprüfung der Privatisierungsmöglichkeiten von Leistungen und 
Unternehmen der öffentlichen Hand. 

(3) Es ist Aufgabe der Mittelstandsförderung als Teil der Wirtschafts- und Strukturpolitik 
des Landes Schleswig-Holstein, diesem Ziel zu dienen. Mittelstandsförderung soll dabei in 
den kleinen und mittleren Unternehmen: 

1. die Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit erhalten und steigern, 

2. dazu beitragen, Ausbildungs- und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse  zu sichern und neu zu schaffen, 

3. die Existenzgründung und das Wachstum fördern,  

4. die Anpassung an den wirtschaftlichen und technologischen Wandel unterstützen und 

5. die Voraussetzungen der Eigenkapitalbildung verbessern.  

§ 2 
Mittelstandsdefinition 

(1) Das Gesetz richtet sich vorrangig an Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft mit 
weniger als 250 Beschäftigten. Die Zahl der Auszubildenden ist dabei nicht zu berücksich-
tigen. Der Jahresumsatz förderungswürdiger Unternehmen darf höchstens 50 Millionen 
Euro und die Jahresbilanzsumme höchstens 43 Millionen Euro betragen. 25 von Hundert 
oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile dürfen sich nicht im Besitz eines oder meh-
rerer Unternehmen befinden, die diese Größenklasse übersteigen.  

(2) Auf die Förderung der freien Berufe sind die Bestimmungen dieses Gesetzes entspre-
chend anzuwenden. 

§ 3 
Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand 

(1) Die Behörden des Landes, die Kreise, die Ämter und die Gemeinden sowie die der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Ge-
bietshoheit und die rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind 
verpflichtet, bei allen Programmen, Planungen, insbesondere auch bei raumbeanspru-
chenden und raumbeeinflussenden Planungen und Maßnahmen, die Zielsetzung dieses 
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Gesetzes zu beachten.  

(2) Die in Absatz 1 genannten juristischen Personen wirken in Ausübung ihrer Gesell-
schafterrechte in Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, darauf hin, dass der Zweck 
dieses Gesetzes in gleicher Weise beachtet wird.  

§ 4 
Vorrang der privaten Leistungserbringung 

Die öffentliche Hand soll, vorbehaltlich spezifischer Regelungen, für ihre wirtschaftliche 
Betätigung wirtschaftliche Leistungen ausschließlich dann erbringen, wenn sie diese bes-
ser und wirtschaftlicher als private Unternehmen erfüllen kann. 

§ 5 
Fördergrundsätze 

(1) Die Förderung soll die Eigeninitiative anregen und die Selbsthilfe unterstützen und er-
gänzen, ohne dadurch die Freiheit oder Eigenverantwortung des Zuwendungsempfängers 
zu beeinträchtigen. Eine finanzielle Förderung setzt voraus, dass in der Regel eine Eigen-
leistung erbracht wird und eine erfolgreiche Durchführung des Vorhabens zu erwarten ist. 

(2) Die Fördermaßnahmen nach diesem Gesetz und sonstige öffentliche Fördermaßnah-
men sind im Einzelfall aufeinander abzustimmen. 

(3) Bei der Ausführung des Gesetzes sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
und der Landesplanung sowie des Gender Mainstreaming zu beachten.  

(4) Es sind die Fördermaßnahmen des Bundes, der Europäischen Union und regionale 
Fördermaßnahmen zu berücksichtigen. Bei der Ausgestaltung der Fördermaßnahmen und 
–verfahren sind die Erfordernisse der Transparenz und Konsistenz besonders zu beach-
ten.  

(5) Bei der Festlegung von Art und Umfang der Förderung von Maßnahmen werden die 
betroffenen Landesorganisationen der Wirtschaft beteiligt.  

§ 6 
Finanzierung der Förderung 

(1) Die Finanzierung der Mittelstandsförderung erfolgt nach den jeweiligen Förderrichtli-
nien des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie nach dem jeweiligen Haus-
haltsgesetz.  

(2) Die staatlichen Fördermittel werden in einer Anlage zum Landeshaushaltsplan geson-
dert ausgewiesen. 

(3) Rechtsansprüche auf Fördermaßnahmen werden durch dieses Gesetz im Einzelfall 
nicht begründet.  

Abschnitt II 
Fördermaßnahmen 

§ 7 
Berufliche Ausbildung und Weiterbildung 

Aus- und Weiterbildung von Auszubildenden sowie von Beschäftigten sind Aufgaben der 
Betriebe. Das Land Schleswig-Holstein kann die Bemühungen der Betriebe durch folgen-
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de Maßnahmen unterstützen: 

1. investive Förderung von Berufsbildungsstätten, 

2. Förderung der überbetrieblichen Ausbildung im Handwerk, 

3. Förderung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung, 

4. Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungschancen von benach-
teiligten Jugendlichen, 

5. durch das Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz,   

6. Förderung von Informations- und Beratungsleistungen durch Weiterbildungsverbünde, 

7. Förderung der außerbetrieblichen Ausbildung, 

8. Förderung von Maßnahmen zur Integration von Jugendlichen aus Migrantenfamilien in 
das duale Ausbildungssystem. 

§ 8 
Existenzgründungen und Betriebsübernahmen 

(1) Das Land kann Existenzgründungen und Betriebsübernahmen im Rahmen des jeweili-
gen Haushaltsgesetzes und darüber hinaus gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden 
und Kammern Informationsvermittlungen über Förderprogramme von öffentlichen und 
privaten Stellen sowie über steuerliche Erleichterungen bei Neugründungen von Betrieben  
und Betriebsübernahmen unterstützen. Bei der Förderung von Existenzgründungen müs-
sen die besondere Situation und die spezifischen Problemlagen von Frauen Berücksichti-
gung finden. 

(2) Das Land kann die Kommunen beim Aufbau einer wirtschaftsnahen Infrastruktur durch 
geeignete Instrumente unterstützen, für eine befristete Zeitdauer Starthilfen, beispielswei-
se für die Schaffung von Gewerbegebieten, Existenzgründungen oder die Einrichtung von 
Technologie- oder Innovationszentren gewähren.   

§ 9 
Kredite und Bürgschaften  

(1) Das Land bzw. die öffentlichen Förderinstitutionen können im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten und bestehenden Richtlinien durch Kredite, Beteiligungen oder Bürg-
schaften, insbesondere zur Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen beitragen.    

(2) Die Fördermaßnahmen werden unter Rückforderungsvorbehalt gestellt. Mittel können 
zurückgefordert werden, falls diese nicht für Maßnahmen verwendet werden, die eine 
dauerhafte Investition in Schleswig-Holstein beinhalten. 

§ 10 
Wirtschaftsnahe Forschung und Entwicklung sowie 

Technologie-Transfer 

(1) Das Land trägt mit einer an die sich wandelnden Bedürfnisse der Wirtschaft angepass-
ten Strategie und dem Einsatz entsprechender Instrumente der Technologie- und Innova-
tionsförderung Rechnung.  

2) Das Land kann die Förderung von Vorhaben nach Absatz 1 an die Bedingung knüpfen, 
dass die Ergebnisse von Untersuchungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
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§ 11 
Kooperationen 

Das Land kann Kooperationen zwischen den Unternehmen und den Hochschulen im Lan-
de mit dem Ziel fördern, technologisches Know-how schneller in die kleinen und mittleren 
Betriebe zu vermitteln sowie andererseits mittelständische Partner zur Herstellung von an 
den Hochschulen neu entwickelten Produkten und Technologien zu finden. Zu den förde-
rungswürdigen Kooperationen gehören auch die Durchführung und die Auswertung von 
Betriebsvergleichen. 

§ 12 
Unterstützung von Außenwirtschaftsbeziehungen und Teilnahmen an in-

ternationalen Messen 

Das Land kann nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes die Teilnahme von mit-
telständischen Unternehmen an internationalen Ausstellungen und Messen fördern, auch 
durch einzelbetriebliche Maßnahmen zur Mobilisierung eines vorhandenen Exportpotenzi-
als.  

§ 13 
Bekämpfung der Schwarzarbeit 

Da die Schwarzarbeit insbesondere der mittelständischen Wirtschaft schadet, bekämpfen 
das Land, die Kreise und die Gemeinden die Schwarzarbeit durch geeignete Maßnahmen 
auf der Grundlage des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Februar 1995 (BGBl. I,  S. 165), zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I, S. 2787). 

§ 14 
Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen und Auftragsvergaben 

(1) Öffentliche Aufträge im Sinne dieses Gesetzes sind entgeltliche schriftliche Verträge 
über Lieferungen und Leistungen, die von öffentlichen Auftraggebern mit Auftragnehmern 
des privaten Rechts geschlossen werden, sofern dies nicht im Bundesauftrag geschieht. 

(2) Öffentliche Auftraggeber sind: 

1. die in § 3 Absatz 1 dieses Gesetzes genannten juristischen Personen, 

2. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem be-
sonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht-
gewerblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nummer 1 fallen, sie einzeln oder 
gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren oder 
über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ih-
rer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. Das 
Gleiche gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die über-
wiegende Finanzierung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäfts-
führung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, unter Satz 1 fällt. 

(3) Bei öffentlichen Aufträgen sind: 

1. die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Teile A und B, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. September 2002 (BAnz. Nr. 216a vom 20. November 2002), 

2. die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. August 2002 (BAnz. Nr. 203a vom 30. Oktober 2002) entspre-
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chend, wobei die Bekanntmachung gemäß § 9 VOF nicht EU-weit erfolgen muss, 

3. die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile A und B, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. September 2002 (BAnz. Nr. 202a vom 29. Ok-
tober 2002) sowie 

4. das Schleswig-Holsteinische Gesetz zur tariflichen Entlohnung bei öffentlichen Aufträ-
gen (Tariftreuegesetz) vom 7. März 2003 (GVOBl. S. 136, ber. S. 283) im Rahmen des 
dort in § 2 bezeichneten Anwendungsbereichs  

anzuwenden. 

Die Landesregierung schreibt jeweils durch Rechtsverordnung dem öffentlichen Auftrag-
geber die Anwendung von Änderungen und Neufassungen der in Satz 1 Nr. 1 bis 3 ge-
nannten Regeln vor; sie kann diese Befugnis auf das fachlich zuständige Ministerium ü-
bertragen.   

Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Aufträge in Fach- und Teil-
lose angemessen zu berücksichtigen.  

(4) Auftragnehmer sind für den Fall der Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer 
vertraglich zu verpflichten, 

1. bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit 
der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist,   

2. Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen 
Auftrag handelt, 

3. bei der Vergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die allgemeinen Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Lieferleistungen die allgemeinen 
Bedingungen für die Ausführung von Leistungen der Verdingungsordnung für Leistun-
gen (VOL/B), jeweils in der gemäß Absatz 3 vorgeschriebenen Fassung, zum Ver-
tragsbestandteil zu machen, 

4. den Nachunternehmen keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise ungünsti-
geren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen Auftragnehmer und dem öffentlichen 
Auftraggeber vereinbart sind. 

(5) Der öffentliche Auftraggeber hat zur Sicherung der Transparenz und Korruptionsbe-
kämpfung Kontrollmechanismen im förmlichen Vergabeverfahren von Bauleistungen vor-
zusehen, um insbesondere nachträgliche Angebotsmanipulationen zu verhindern. Er hat 
hierfür 

1. durch interne organisatorische Maßnahmen eine unabhängige rechnerische Prüfung 
der Angebote sicherzustellen oder 

2. vom Bieter die Beifügung einer selbst gefertigten Kopie des Angebots einschließlich 
eventueller Nebenangebote (Zweitausfertigung) zu verlangen. Die Zweitausfertigung 
ist dem Angebot gesondert verschlossen beizufügen. Die Zweitausfertigung dient als 
Prüfungsunterlage in Zweifelsfällen. 

Sofern keine Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 1 ergriffen wurden, führen sowohl die Nichtab-
gabe der Zweitausfertigung als auch Abweichungen zur Erstausfertigung zum Ausschluss 
des Angebotes. 

(6) Der öffentliche Auftraggeber informiert auch unterhalb der in § 2 Vergabeverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I, S. 169) genannten 
Schwellenwerte, jedoch nicht unterhalb eines Auftragswertes von 10.000 Euro netto, die 
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Bieters, 
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dessen Angebot angenommen werden soll, und über den Grund der vorgesehenen Nicht-
berücksichtigung ihres Angebotes. Er sendet diese Information in Textform spätestens 
14 Kalendertage vor dem Vertragsabschluss an die Bieter ab. 

Abschnitt III 
Ausführungs- und Schlussbestimmungen 

§ 15 
Verordnungsermächtigung 

Die Landeregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten zur Ausgestal-
tung der internen organisatorischen Maßnahmen nach § 14 zu bestimmen. 

§ 16 
Mittelstandsbericht 

Die Landesregierung berichtet dem Parlament einmal jährlich im Rahmen des Jahreswirt-
schaftsberichtes über die Situation der mittelständischen Wirtschaft, über die getroffenen 
Fördermaßnahmen und Entwicklungschancen sowie über das Ausschreibungs- und Ver-
gabewesen auf Landesebene. 

§ 17 
Übergangsbestimmung 

Auf die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begonnenen Vergabeverfahren finden 
die bis dahin geltenden Vorschriften weiter Anwendung. 

§ 18 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Mittelstandsförde-
rungsgesetz vom 27. Juli 1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 192), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 24. Oktober 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 652) außer Kraft. 

 


